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Aktuelle Richtlinien Erläuterungen zu Änderungen ____

Richtlinien zur Förderung der Einrich-

tungen der Kinder- und Jugendarbeit

Den Richtlinien wird künftig ein Inhaltsver-
zeichnis zum besseren Überblick vorange-
stellt.

Zudem wird in den ersten drei Absätzen der

Geltungsbereich der Richtlinien dargestellt.

1. Auftrag und Begriffsbestimmung
Die Aussagen zum Auftrag sind so modifi-

1.1 Auftrag zıert worden, dass sie besser zu den Rege-
lungen des Kinder- und Jugendfördergesetzes

(1) Kinder- und Jugendarbeit bietet jungen passen. Die entsprechenden Aussagen finden
Menschen im Alter von 6 bis einschließlich | sich im Richtlinienentwurf in Teil A unter

26 Jahren Möglichkeiten zur Freizeitgestal- | der Ziffer 1- Gesetzliche Grundlagen -, die
tung, Begegnung und Entspannung. In ihren | neu aufgenommen wurden und den Ziffern 2
unterschiedlichen Formen fördert die Kinder- | und 4, die die Zielgruppe und die Ziele ins-

und Jugendarbeit das soziale Lernen, weckt | besondere für die Einrichtungen der Offenen
Fähigkeiten und Begabungen, eıteilt nach- Kinder- und Jugendarbeit gemäß des Ber-
rangig und im Bedarfsfalle schulbezogene gisch Gladbacher Konzeptes definieren. Da-
Unterstützung und vermittelt Hilfen durch bei wurde der Eigenständigkeit der verband-
Beratung, Schulung und Begleitung. lichen Jugendarbeit Rechnung getragen (Satz

2 der gesetzlichen Grundlagen).

(2} Die Verbandliche und die Offene Kinder-

und Jugendarbeit sollen daher

N im sozialen Umfeld junger
Menschen angesiedelt sein;

N Modelle für die eigene Frei-
zeitgestaltung der jungen
Menschen entwickeln und

praktizieren;
N die unterschiedlichen und sich

ständig verändernden Interes-
sen und Bedürfnisse von Kıin-

dern und Jugendlichen einbe-
ziehen und hierzu kinder- und

jugendgerechte Beteiligungs-
formen entwickeln und an-

wenden;

u die Veränderungen in den Le-
benswelten von Kindern und

Jugendlichen unmittelbar be-

rücksichtigen;
O geschlechtsspezifische Ansät-

ze in der Sozialisation berück-

sichtigen; oo
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0 Angebote entsprechend den
unterschiedlichen Altersgrup-

pen der jungen Menschen ma-
chen;

Ü kooperative und übergreifende
Formen und Ansätze stärken;

1" neue Impulse für das kulturel-
le und gesellschaftliche Leben
des Gemeinwesens geben und
das Zusammenleben der Ge-

nerationen fördern, diskrimi-
nierenden und fremdenfeind-

lichen Tendenzen mit geeig-

neten Mitteln entgegenwirken
und interkulturelles Lernen

ermöglichen.

(3) Die Angebotsformen der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit richten sich grundsätzlich
an alle Kinder und Jugendlichen in ihrem

jeweiligen Einzugsgebiet. Es gehört auch zu
den Aufgaben der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit, mobile, hinausreichende Arbeits-
formen zu entwickeln, um Gruppen von Kin-

dern und Jugendlichen im Stadtteil anzuspre-
chen.

1.2  Begriffsbesimmung
Bei der Beschreibung der Jugendverbands-

Kinder- und Jugendarbeit findet sowohl ein- |heime und der Einrichtungen der Offenen
richtungsbezogen als auch mobil statt: Kinder- und Jugendarbeit entfallen überalter-

te Begriffe und die Beschreibung wurde auf
1.2.1. Jugendverbandsheime bieten ver- die wichtigsten Aussagen reduziert (siehe

schiedene Gruppenräume und größere| Teil A, Ziffer 3).
Gemeinschaftsräume für die Freizeit-

gestaltung von Kindern und Jugendli-
chen an. Jugendverbandsheime die-
nen in erster Linie der Arbeit der Ju-

gendverbände. Darüber hinaus sollen
sie auch den örtlichen Jugendgruppen
zur Verfügung stehen, die nicht dem
Träger des Jugendverbandsheims an-
gehören. Wenn es mit der Verbands-
arbeit zu vereinbaren ist, sollen Räu-

me des Jugendverbandsheims auch
anderen sozialen Bedarfen im Stadt-

teil zur Verfügung stehen.

1.2.2 Kleine Offene Türen und Jugend-
treffs sind Jugendfreizeitstätten, de-

ren Offenes Angebot für Kinder, Ju-
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gendliche und junge Erwachsene ”
durch mindestens eine hauptamtliche
Fachkraft durchgeführt und durch
qualifizierte ehrenamtliche Mitarbei-
ter/innen und Honorarkräfte ergänzt

wird. Bei Beschäftigung einer Voll-
zeitkraft muss die Kleine Offene Tür

an wenigstens 20 Stunden pro Woche

für die Offene Arbeit zur Verfügung
stehen. Mobile und aufsuchende Ar-

beit zählt als Öffnungszeit der Ein-
richtung. Die Arbeit der Kleinen Of-
fenen Tür orientiert sich an den Le-

benslagen der Kinder- und Jugendli-
chen im Staditerl.

1.2.3 Offene Türen oder Kinder- und

Jugendzentren sind Jugendfreizeit-

stätten, die durch entsprechende
räumliche und personelle Ausstattung
ein umfangreiches Angebot für Kin-
der, Jugendliche und junge Erwach-
sene vorhalten. Die Offene Tür muss

an 4 Tagen in der Woche der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit zur Verfü-

gung stehen. Mobile und aufsuchende

Arbeit zählt als Öffnungszeit der Ein-
richtung. Die Arbeit der Offenen Tür

orientiert sich an den Lebenslagen der
Kinder und Jugendlichen im Stadtteil
und betreibt aktiv die Zusammenar-

beit mit den dortigen Schulen, Ver-
bänden und anderen Institutionen.

Wenn es mit der Offenen Kinder- und

Jugendarbeit zu vereinbaren ist, sol-
len Räume der Offenen Tür auch an-

deren sozialen Bedarfen ım Stadtteil

zur Verfügung stechen. Ihr Einzugsbe-

reich für junge Menschen geht über
den Stadtteil hinaus.

1.2.4 Mobile Formen der Offenen Kin-

der- und Jugendarbeit sind Maß-
nahmen, die an wechselnden Standor-

ten unterschiedliche Angebote an

junge Menschen unterbreiten. Sie sol-
len dort eingesetzt werden, wo Bedar-

fe an qualifizierter Kinder- und Ju-
gendarbeit (noch) nicht mit Räum-
lichkeiten gedeckt sind. Sie soll die

Arbeit bestehender Kinder- und Ju-
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gendfreizeitstätten ergänzen, um die
Offene Kinder- und Jugendarbeit für

eine breitere Gruppe von jungen
Menschen zu erschließen. Die Mobile

Offene Kinder- und Jugendarbeit und

andere Einrichtungen der Kinder- und

Jugendarbeit sowie im Stadtteil enga-
gierte Institutionen und Verbände ar-
beiten zusammen.

1.2.5 Abenteuerspielplätze / Betreute
Spielplätze sind Spielplätze, auf de-

nen sozialpädagogische Fachkräfte

Kindern und Jugendlichen zusätzliche

Anregungen und Möglichkeiten zum

Spiel bieten. Der Abenteuerspielplatz

/ Betreute Spielplatz dient auch dazu,
neue Erfahrungen mit den Grundele-
menten Erde, Wasser, Luft und Feuer
zu machen sowie kalkulierbare Risi-

ken und Gefahren einschätzen und

bewältigen zu können.

1.2.6 Jugendkunst- und Kreativitäts-
schulen haben die Aufgabe, junge
Menschen zum selbstständigen
Gebrauch kultureller Medien wie

Spiel und Theater, Musik und Tanz,
bildnerisches Gestalten, Fotografie

etc. zu befähigen und die Entwick-
lung ihrer schöpferischen Anlagen zu
unterstützen. Die Jugendkunst- und

Kreativitätsschulen kooperieren mit

anderen Einrichtungen und Angebo-
ten.

2. Fördervoraussetzungen

2.1 Förderung von Offenen Formen Aussagen zur Förderung der Offenen Formen
und Einrichtungen der Kinder- und Einrichtungen, die sich im Wesentlichen
und Jugendarbeit auf die Träger der Einrichtungen bezichen,

werden nun im Teil A unter Ziffer 5 getrof-

(1) Die Förderung von Offenen Formen und | fen. Da in den Richtlinien künftig die Ver-
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | fahren zur Betriebskostenförderung (Teil B)
erfolgt nur dann, wenn ihre Planung mit dem | und zur Förderung der Bau- und Einrich-
Jugendamt abgestimmt und dafür eine Kon- | tungskosten (Teil C) in jeweils eigenen Ab-
zeption entwickelt wurde. Die Konzeptionen | schnitten zusammengefasst werden sollen,
werden dem Jugendhilfeausschussvorgelegt | sind die Regelungen zur Neuplanung von
und fortgeschrieben. Einrichtungen in Teil B —- Bewilligung - ein-

gebunden worden.

(2) Bei der Neuplanung wird jeweils der ak- In
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tuelle Stand der kommunalen Jugendhilfe-

planung zugrundegelegt. Der Jugendhilfeaus-
schuss entscheidet über die Förderungswür-

digkeit der Offenen Form oder Einrichtung
der Kinder- und Jugendarbeit unter Berück-
sichtigung der Bedarfslage.

2.2 Methoden, Standards und Quali- Die Standards in der Offenen Kinder- und

tätsentwickhung in der Kinder- und Ju- Jugendarbeit sind im Teil A unter Ziffer 6.
gendarbeit geregelt. Dabei wird künftig zwischen Stan-

dards, Methoden und Arbeitsprinzipien so-
(1) Bei der Erfüllung der Aufgaben der Ver- |wie den grundlegenden Handlungsfelder
bandlichen Kinder- und Jugendarbeit ste- |und den daraus zu entwickelnden Arbeits-
hen die verbandlichen Ziele und Strukturen | schwerpunkten unterschieden. Damit spie-

im Vordergrund. Darüber hinaus sollen auch | geln die Richtlinien, die seit dem Jahr 2005
hier möglichst viele der nachfolgend genann-| bestehende Praxis der Einrichtungen, sich
ten Standards der Offenen Kinder- und Ju- über Arbeitsschwerpunkte ein zusätzliches

gendarbeit erfüllt werden. Profil zu verleihen, wieder.

(2) Offene Formen und Einrichtungen der | jetzt Teil A , Ziffer 6.1.1
Kinder- und Jugendarbeit müssen ausrei-
chende Sachmittel, einen ausreichenden, qua-
lifizierten Mitarbeiter/innenkreis, auch aus

ehrenamtlichen Kräften, und ausreichende

Fortbildungsmöglichkeiten, ein ausreichen-

des Raumprogramm (bei Jugendfreizeitstät-
ten) vorhalten und über die im Folgenden
genannten Methoden und Standards der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit verfügen.
Eine geschlechterparitätische Besetzung der
Fachkraftstellen ist anzustreben.

(3) Offene Kinder- und Jugendarbeit trägt zur| jetzt Teil A , Ziffer 4
Chancengleichheit junger Menschen bei und
gibt ihnen Gelegenheit, Verantwortung zu
übernehmen und sich an Entscheidungspro-

zessen zu beteiligen.

(4) Offene Kinder- und Jugendarbeit orıen- jetzt Teil A, Ziffer 6.2.2 und 6.3.3
tiert sich an den Lebenswelten der jungen

Menschen und geht flexibel auf deren wech-
selnde Interessen und Bedürfnisse ein. Sie

hat bezüglich der Anforderungen und Ein-
flüsse der modernen Medien auf die jungen
Menschen eine professionelle pädagogische
Position zu beziehen und setzt diese in ju-

gendkulturellen und medienpädagogischen
Arbeitsansätzen um.

(5) Die Angebote der Offenen Kinder- und Jetzt Teil A, 6.2.1

Jugendarbeit motivierenKinder, Jugendliche_
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und junge Erwachsene zur freiwilligen Teil-
nahme.

(6) Die Offene Kinder- und Jugendarbeit jetzt Teil A, Ziffer 4 und 6.3.6

bietet geschlechtsspezifische Angebote für

Jungen und Mädchen. Hierzu gehören die

Sicherung eines breiten individuellen und

sozialen Entfaltungsraums für Mädchen so-
wie Angebote in der Jungenarbeit, die dazu

dienen, die sozialen Kompetenzen von Jun-
gen zu stärken und sie für einen partner-
schaftlichen Umgang zu sensibilisieren.

(7) Neben dem Angebot an alle jungen Men-| teilweise jetzt Teil A, Ziffer 6.2.4
schen, die Einrichtung und ihre Möglichkei-
ten zu nutzen, werden aufsuchende Struktu-
ren entwickelt. In diesen mobilen und hin-

ausreichenden Ansätzen sind grundsätzlich

alle Kinder und Jugendlichen des jeweiligen

Sozialraums Zielgruppe der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit. Es gelten die gleichen

Grundsätze wie für die einrichtungsbezogene
Arbeit.

(8) Die Offenen Kinder- und Jugendeinrich- | jetzt Teil A, Ziffer 6.1.2
tungen halten Angebote für Kinder und Ju-
gendliche am Nachmittag, je nach Gegeben-

heit und Bedarf mit Übermittagbetreuung,
Hausaufgabenhilfe und anschließenden Frei-

zeitangeboten, vor. Entsprechend der alters-
spezifischen Zielgruppen sind Öffnungszei-
ten in den Abendstunden in ausreichendem

Maße anzubieten. An Wochenenden und

Feiertagen, an denen eine stützende Alltags-
struktur (durch Schule, Ausbildung etc.) ent-
fällt, sollen nach Möglichkeit Angebote der

Offenen Kinder- und Jugendarbeit unterbrei-
tet werden. Das Gleiche gilt für die Schulfe-
rien.

(9) Vernetzung der Einrichtungen unterein- | jetzt Teil A, Ziffer 6.1.3
ander, partnerschaftliche Kooperation mit
Schulen und unterschiedlichen Trägern der

Jugend- und Sozialarbeit im jeweiligen Sozi-

alraum und Abstimmung des Angebotes sind

integraler Bestandteil der Arbeit.

(10) Die Angebote der Offenen Kinder- und | jetzt Teil A, Ziffer 6.2.1
Jugendarbeit stehen allen Kindern und Ju-

gendlichen unabhängig von weltanschauli-

cher, konfessioneller und parteipolitischer \
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Ausrichtung offen.

(11) Alle Konzepte der Offenen Kinder- und | jetzt Teil A, Ziffer 6.1.4
Jugendarbeit sind Bestandteil der städtischen
Jugendhilfeplanung gemäß 88 78 und 80
KJIAG.

(12) Die Kinder- und Jugendarbeit richtet jetzt Teil A, 6.2.2

ihre Angebote an den sich verändernden Le- | Des Weiteren ist die Überprüfung der päda-
benslagen von Kindern und Jugendlichen aus| gogischen Arbeit in den Förderverträgen im

und überprüft regelmäßig deren Akzeptanz. |Rahmen der Qualitätsentwicklung und -
sicherung festgeschrieben (Punkt 9 der Ver-

423-Bie-Metheden-und-Standards-betreffen | träge).

Gtadbaeh-+m-AHgemeinen-Esbesteht-nieht

der-Anspruch;-dass-cdie-genannten-Metheden
und-Standards-verZeder-Einriehtung-der
IShder—und-ugendarbeitdederzeitund-alte
erfüllt-werden-

€+4)-Die-zielgruppen—und-seztaltatnnorien-

loss die Qualitäts kefcl Einbe-
+ehung-derme-e--Methoden-und-Standards-zu

2.3 Träger

(1) Kinder- und Jugendarbeit ist nach Maß- | jetzt Teil A, Ziffer 5.1] und 5.2
gabe der folgenden Ausführungen förde-

rungsfähig, wenn sie von einem nach & 75
Kinder- und Jugendhilfegesetz anerkannten
Träger der Jugendhilfe betrieben wird.

(2) Der Träger muss bereit und in der Lage

sein, die Grundlagen für bedarfsgerechte und
geeignete Angebote der Kinder- und Jugend-
arbeit zu schaffen und in Zusammenarbeit

mit den pädagogischen Fachkräften zu
betreiben. Er muss Eigenleistungen erbringen
und um die Ausschöpfung aller Einnahme-
möglichkeiten sowie der Fördermittel des
Landes bemüht sein. Der Träger muss bereit

sein, sich in die städtische Jugendhilfepla-
nung einzubringen und einbinden zu lassen.
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3. Bau- und Einrichtungskosten Die Förderbedingungen und das Verfahren
zur Förderung von Bau- und Einrichtungs-

31 Anerkennungsfähige Kosten kosten sind im Entwurf in einem Kapitel
zusammengefasst (Teil C) und um den Erhal-

(1) Bau- und Einrichtungskosten für Jugend- | tungsaufwand erweitert worden. Die Erwei-
freizeiteinrichtungen sind die angemessenen | terung um den Erhaltungsaufwand wird
Aufwendungen für den Neubau, Umbau, durch die Einführung des Neuen kommuna-
Ausbau und Erweiterungsbau, für die Sanıe- len Finanzmanagements notwendig. Dort
rung sowie für die Erstausstattung und deren wird zwischen Investitionen und Erhaltungs-
Ersatz bzw. Ergänzung. aufwand differenziert, Die Richtlinien voll-

ziehen diese Veränderung nach.

(2) Zur Vermeidung von Mehrkosten führt

der Träger eine eigene - vom Architekten Wesentliche Änderungen sind die Erhöhung
losgelöste - Kostenkontrolle durch. Entste- | der Pauschale für die Eigenleistungen
hen gleichwohl Kostensteigerungen, die auch|FArbeitsstunden) der Träger von 9 € auf 10
durch Minderausgaben in anderen Gewerken | € ( Teil C, Ziffer 1.2) und der Wegfall der
nicht auszugleichen sind und die vom Träger | unteren Fördergrenze bei der Bezuschussung
nicht zu vertreten sind, so zählen diese eben- | der Jugendverbandsheime (Teil C, Ziffer
falls zu den anerkennungs- und förderungs- 1.3). Zudem wird vorgeschlagen, die Grenze
fähigen Baukosten. Über die Bezuschussung |ab der der Jugendhilfeausschuss über eine
dieser Mehrkosten wird im Einzelfall ent- Förderung entscheiden muss, von 5.000 € auf

schieden. 10.000 € heraufzusetzen (Teil C, Ziffer 1.3
und 1.4.1).

3.2 Förderung der Jugendverbands-
heime

Für Jugendverbandsheime (Ziffer 1.2.1) kann

ein Zuschuss zu den Bau- und Einrichtungs-
kosten von 30 bis 50 % der förderungsfähi-
gen Kosten gewährt werden. Jugendver-
bandsheime, die ausschließlich verbandlich

oder religiös orientierte Angebote vorhalten,

werden zu 30 %, Jugendverbandsheime mit

offeneren Angeboten zu 50 % gefördert. Bei
einer Förderung durch Landes- oder Bun-
desmittel wird der Zuschuss so bemessen,
dass die öffentlichen Mittel zusammen nicht

mehr als 60 % der förderungsfähigen Kosten
betragen. Über die Förderung und die Zu-
schusshöhe entscheidet der Jugendhilfeaus-

schuss ab einem Antragsvolumen von mehr
als 5.000 €. Unterhalb dieser Grenze ent-

scheidet die Verwaltung über den Antrag und
die Höhe des Zuschusses.

3.3 Förderung der übrigen Jugendfrei-
zeitstätten

Für Jugendtreffs / Offenen Türen / Kinder-

und Jugendzentren und Abenteuerspielplätze

/ BetreuteSpielplätze(Ziffern 1.2.2, 1.2.3 \
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und 1.2.5.) kann ein Zuschuss zu den Bau-

kosten gewährt werden. Je nach Finanzkraft

des Trägers beträgt der städtische Zuschuss
zu den angemessenen Baukosten zwischen
70 und bis zu 100 % und zu den angemesse-

nen Ausstattungskosten zwischen 70 und 95
%. Fördermöglichkeiten durch Dritte (Lan-

des-, Bundesmittel und andere) werden, so-

weit vorhanden, grundsätzlich genutzt. Über
die Förderung und die Zuschusshöhe ent-
scheidet der Jugendhilfeausschuss ab einem
Antragsvolumen von mehr als 5.000 €. Un-
terhalb dieser Grenze entscheidet die Ver-

waltung über den Antrag und die Höhe des
Zuschusses.

3,4 Förderung der Mobilen Formen Die Förderung der Mobilen Offenen Jugend-
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeit und der Jugendkunst- und Kreativitäts-

schulen wird unter „Förderung der übrigen

Für Formen der Mobilen Offenen Jugendar- | Jugendfreizeitstätten“ geregelt (Teil C, Ziffer
beit (Ziffer 1.2.4) gelten dıe Bestimmungen 1.4.).

von Ziffer 3.3, 3.6 und folgende für die An-

schaffungs- und Einrichtungskosten z.B. von

Fahrzeugen analog.

3.5 Förderung der Jugendkunst- und
Kreativitätsschulen

Über eine Förderung von Baukosten für die
Jugendkunst- und Kreativitätsschule wird im
Einzelfall entschieden.

3,6 Trägeranteil jetzt Teil C, Ziffer 1.2

Der erforderliche Trägeranteil kann auch in

Form von sach- und fachgerechter Eigenleis-
tung (= Arbeitsstunden) erbracht werden. Die
Zahl der erforderlichen Arbeitsstunden wird

bei Antragstellung durch eine Fachkraft der

städtischen Produktgruppe Hochbau festge-
stellt. Pro geleistete Arbeitsstunde können bis
9,00 € anerkannt werden. Der Bürgermeister
entscheidet über die Anerkennung der erfor-
derlichen Arbeitsstunden.

3.7 Antragstellung jetzt Teil C, Ziffer 2: Hier wird das gesamt
Verfahren geregelt.

Anträge auf Bezuschussung der Bau- und

Einrichtungskosten werden bis zum 1. Mai

des vor dem geplanten Baubeginn liegenden |___.......
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Jahres gestellt. Dem Antrag wird eine Stel- .
lungnahme des Spitzenverbandes, die Baube-
schreibung des Architekten / der Architektin
mit Lageplan und Bauzeichnung sowie eine
Aufstellung der Einrichtungsgegenstände
und ein Kosten- und Finanzierungsplan bei-

gefügt. Eine Förderung erfolgt nur dann,

wenn die Planung mit der Verwaltung des
Jugendamtes abgestimmt und dafür eine
Konzeption entwickelt wurde. Bei der Pla-

nung neuer Jugendfreizeitstätten und der
geplanten Erweiterung vorhandener Jugend-
freizeitstätten ist die kommunale Jugendhil-
feplanung zugrunde zu legen.

Anträge aufBezuschussung für den Ersatz
bzw. die Neuanschaffung von Einrichtungs-
gegenständen mit einem Wert von 400 € bis

zu 5000 € können jederzeit gestellt werden.

3.8 Bewilligung

Der Träger erhält einen Bewilligungsbe-
scheid über die Höhe des Zuschusses. Die

Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach

Baufortschritt. Einzelheiten regelt der Bewil-

ligungsbescheid.

3.9  Verwendungsnachweis

Nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme
(spätestens jedoch 6 Monate danach) legt der
Träger den Verwendungsnachweis mit einer
detaillierten Finanzierungs- und Kostenauf-

stellung vor. Die quittierten Originalbelege
wie auch das Baujournal werden gegen
Rückgabe beigefügt. Ist der Verwendungs-
nachweis nicht ordnungsgemäß erbracht,

kann der gesamte Zuschuss zurückgefordert
werden.

d. Betriebskosten Die Förderung der Betriebskosten wird im
Entwurfim Teil B geregelt.

Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen
(Ziffern 1.2.2 und 1.2.3) erhalten Zuschüsse | Wichtigste Änderungen sind, dass zwischen
zu den Betriebskosten gemäß den nachfol- Trägern mit und ohne bereits bestehendem
genden Bestimmungen. Die anerkannten Fördervertrag unterschieden wird. Träger, die
Betriebskosten der Kleinen Offenen Türen / | keinen Fördervertrag mit der Stadt abge-
Jugendtreffs und der Offenen Türen / Ju- schlossen haben, können weiterhin einen

gendzentren werden mit pauschalierten Öf- Antrag stelien. So wird auch künftig für wei-



07/02 2011 17:01 IFAX uniflow@stadt-gl.de 14011/7017

fentlichen Mitteln (in der Regel Landesju- tere Träger die grundsätzliche Möglichkeit
gendplanmittel und städtische Mittel) geför- | gewahrt, einen städtischen Zuschuss zu bean-

dert. Alle möglichen Drittmittel sind durch tragen. Das Verfahren zur Förderung der
die Träger auszuschöpfen. Es werden aus- Betriebskosten ist von der Antragstellung bis
schließlich jene Einrichtungen gefördert, mit |zum Verwendungsnachweis zusammenge-
denen die Stadt einen entsprechenden Ver- fasst und entsprechend dem je unterschiedli-
trag geschlossen hat. chen Status der Träger angepasst worden.

Die Einzelheiten zum Verwendungsnachweis
wurden bereits ın den lörderverträgen gere-

4.1 Anerkenrungsfähige Kosten gelt (Teil B, Ziffer 1).

4.1.1 Bewirtschaftungskosten / Säule I Die Pauschalen für die Personalkosten sind

angepasst worden (Teil B, Ziffer 2.2.4).
(1) Die Bewirtschaftungskosten werden bis

zu 50 € pro Quadratmeter der Fläche aner- Die Fördergrenzen für die Arbeitsschwer-
kannt, die der Offenen Jugendarbeit in der punkte sollen künftig in den Richtlinien ge-
Einrichtung zur Verfügung steht, maximal regelt werden (Teil B, Ziffer 2.3.3).
500 m? = 25.000 €.

Neu eingeführt wird eine Sachkostenpau-
(2) Die der Offenen Jugendarbeit zur Verfü- | schale (bis zu 25.000 €) für ehrenamtlich

gung stehende Fläche wird durch die Verwal-| geführte Offene Kinder- und Jugendeinrich-

tung des Jugendamtes festgestellt. tungen.

(3) Der Träger bestätigt schriftlich, dass die | Die Arbeitsschwerpunkte bleiben von der
festgestellte Fläche ganzjährig für die Leis- gegenseitigen Deckungsfähigkeit der unter-
tungen im Rahmen der Offenen Jugendarbeit| schiedlichen Förderpauschalen ausgenom-
zur Verfügung standen. men (Teil B, Ziffer 2.4.2).

4.1.2 Personalkosten / Säule 2 Die Höchstgrenze der Förderung für Jugend-
kunst- und Kreativitätsschulen soll von

(1) Förderungsfähige Personalkosten sind die| 50.000 € auf 60.000 € heraufgesetzt werden.
Aufwendungen für die hauptamtlichen päda-
gogischen Fachkräfte sowie für die Berufs-

praktikantinnen/ Berufspraktikanten im An-
erkennungsjahr sowie Fortbildungsmittel.
Kosten für Verwaltungspersonal sind nicht
förderungsfähig.

(2) Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter müssen über eine abgeschlossene
Berufsausbildung als Dipl. Sozialpädagoge/
Sozialpädagogin, Dipl. Sozialarbeiter/ Sozi-
alarbeiterin oder als Erzieher/ Erzieherin ver-

fügen. Über Ausnahmen entscheidet die
Verwaltung des Jugendamtes. Wenn mög-
lich, sind die Stellen von weiblichen und

männlichen Fachkräften paritätisch zu beset-
zen.

(3) Der förderungsfähige Rahmen für die

_hauptamtlichen pädagogischen Fachkräfte \ I
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und die Einrichtung von Stellen für Berufs-
praktikantinnen/ Berufspraktikanten wird
durch die Verwaltung des Jugendamtes mög-

lichst in Übereinstimmung mit den freien
Trägern der Offenen Jugendarbeit festgelegt.

Für die Eingruppierung der hauptamtlichen

pädagogischen Fachkräfte und der Berufs-
praktikant/innen im Anerkennungsjahr sind
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD) oder vergleichbare Vergütungsrege-

lungen maßgebend. Zu den Personalkosten
zählen neben der Grundvergütung und dem
Ortszuschlag auch die tariflichen Zulagen,
Zawendungen und Zuschläge, die Arbeitge-

berbeiträge zur Sozialversicherung und zur

betrieblichen Altersversorgung sowic die

Beiträge zur Berufsgenossenschaft, mitarbei-
terbezogene Versicherungen (z.B. Haft-

pflicht) und Personalgewinnungskosten.

(4) Die Pauschale für eine Vollzeitstelle mit

einem zz. tarifvertraglich geregelten Arbeit-

zeitvolumen von 38,5 Stunden beträgt 43.000
€. Für Teilzeit-Arbeitsverträge wird der Pau-
schalbetrag entsprechend dem prozentualen
Beschäftigungsumfang festgesetzt. Ist die
geförderte Stelle mehr als einen Kalender-
monat nicht besetzt, wird die Pauschale für

jeden weiteren Monat um 1/12 gekürzt. Bei

Einsatz von Vertretungspersonal kann die
Verwaltung des Jugendamtes die Kürzung
reduzieren, sofern der Träger vor Beginn
Beschäftigungsumfang und Aufgaben-

schwerpunkte des Vertretungspersonals mit
der Verwaltung des Jugendamtes abstimmt

und die geeignete Qualifikation des Vertre-

tungspersonals nachweist.
Ab dem 01.01.2008 erhöht sıch die Pauscha-

le für eine Vollzeitstelle jährlich um 300 €.
Für Teilzeit-Arbeitsverträge wird der Pau-
schalbetrag entsprechend dem prozentualen

Beschäftigungsumfang festgesetzt.

(5) Dem Jugendamt ist eine schriftliche Bes-
tätigung vorzulegen, dass Personal in dem

nach Ziffer 4.1.2 Abs. 3 festgelegten Be-
schäftigungsumfang für Angebote der Offe-

nen Jugendarbeit eingesetzt wurde.
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4.1.3 Pädagogische Sachkosten

(1) Zu den förderungsfähigen Sachkosten für
die pädagogische Arbeit zählen insbesondere

Honorarkosten, Aufwendungen für Arbeits-
gruppen, Veranstaltungen und pädagogische
Materialien.

(2) Die pädagogischen Sachkosten werden

mit einer Pauschale von bis zu 3.750 € ge-
fördert.

4.1.4 Förderung der Kreativitätsschule
Die Jugendkunst- und Kreativitätsschule
wird mit einem Festbeirag gefördert, der im
Rahmen der städtischen Haushaltsführung
festgelegt wird und 50.000 € im Jahr nicht
überschreiten darf.

4.1.5 Anpassung und Deckungsfähigkeit
der Pauschalen

(1) Die Höhe der Pauschalen können durch

Beschluss des Jugendhilfeausschusses im
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel,
angepasst werden.

(2) Die Pauschalen sind für den jeweiligen
freien Träger wechselseitig deckungsfähig.
Die Pauschalen dürfen zusammen aber nicht

die tatsächlichen Kosten übersteigen. An-
sonsten ist der entsprechende Betrag vom
freien Träger an die Stadt zurück zu zahlen.

42—--Schwerpunktförderung-hun-Rahmen| Entfällt, da es keine Schwerpunktförderung
des-Landesjugendplens mehr gibt.

Sollten-der Stadt-Bergiseh-Gladbaeh-weiter-
bin-oder-erneut-in-Rahmen-der-Sehwer-

punktförderung-des-Landesjugendplans-Mit-
tel-zur-Verfügunggestellt-werden--werden
diese-entspreehend-den-Itiehtlinien-des-Lan-

desjugendplans-ven-der-Verwaltung-des-ı-
gendamtes-über-Einzelentscheideverteilt

Anträge-auf-Förderung uan-Rahmten-dieser

Schwerpunkte-werden-vor-den-Trägern-zu-

förderung-sestellt:
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4.3 Antragstellung

Der Antrag auf Betriebskostenförderung wird
bis zum 15.10. des laufenden Jahres für das

kommende Jahr gestellt. Die voraussichtli-
chen Kosten werden auf der Basis der Pau-

schalen ermittelt. Grundlage für die Bemes-

sung der Zuschüsse sind prüffähige Unterla-
gen wie Programmplanung, Nachweis der
fachlichen Qualifikation des Personals, Kos-
ten- und Finanzierungsplan. Der Träger legt
für jede neue hauptamtliche Fachkraft einen
aktuellen Personalbogen vor. Bei Verände-
rungen korrigiert der Träger die Angaben im
Personalbogen (Anlage 2) unverzüglich.

44——Absehlagszaklungen Entfällt, da in den Verträgen geregelt.

sehlagauf-die-gewährtenPauschalen;Über
die-Höhe-des-Gesanttzusehusses-entseheidet

derBürgermeister ugendamt:

45  Verwendungsnachweis Entfällt, da in den Förderverträgen geregelt.

Der Träger legt bis zum 28.02. des folgenden
Jahres einen Verwendungsnachweis vor.
Dieser enthält:

U Die Bestätigung über den Zeitraum in
dem die anerkannten Flächen der OT-

fenen Jugendarbeit zur Verfügung ge-
stellt wurden.

2 Die Bestätigung, dass entsprechend
dem von der Verwaltung des Jugend-

amtes festgesetzten Beschäftigungs-
umfang Personal vorgehalten wurde
bzw. entsprechende Vakanzen.

N Bestätigung, dass die
gewährten Pauschalen
für Bewirtschaftungs-
und Personalkosten

verwendet wurden.

ud den ausgefüllten Be-

richtsbogen für die Of-
fene Kinder- und Ju-

gendarbeit. Dieser
stellt eine Grundlage

für die Qualitätsent-

wicklung im kommu- | _
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nalen Wirksamkeitsdi-

alog dar (Ziffer 2.2).

Auf die Vorlage von Originalbelegen wird
vorerst verzichtet. Der Bürgermeister -

Jugendamt-- behält sich jederzeit die Prüfung
der Belege vor. Der Träger erhält ca. vier
Wochen vor dem Termin eine entsprechende

Mitteilung.

46 Bewilligung

Anhand des geprüften Verwendungsnach-
weises wird von dem Bürgermeister - Ju-

gendamt - der endgültige Betriebskostenzu-
schuss für das Vorjahr festgesetzt und bewil-
ligt. Sofern sich unter Berücksichtigung der
gewährten Abschlagszahlungen Nach- oder
Überzahlungen ergeben, werden diese bei
den laufenden Abschlagszahlungen berück-
sichtigt. Ist der Verwendungsnachweis nicht
ordnungsgemäß erbracht, können die gezahl-
ten Beträge in voller Höhe zurückgefordert
werden.

5. Schlussbestimmungen

51 Mehrfachbezuschussung Wird unter Geltungsbereich zu Beginn der
Richtlinien geregelt.

Für Einrichtungen und Maßnahmen, die auf-
grund anderer städtischer Richtlinien geför-
dert werden (z.B. Bildungsveranstaltungen,
Freizeit- und Erholungsmaßnahmen, Jugend-

pflegematerial) werden gesonderte Anträge
gestellt. Eine Mehrfachbezuschussung nach
unterschiedlichen städtischen Richtlinien ist

nicht möglich.

52 _ Wirksamkeitsdialog DerWirksamkeitsdialog wird in ‚den Förder-
verträgen im Rahmen der Qualitätssicherung

Der ausgefüllte Berichtsbogen im Rahmen geregelt.
des Verwendungsnachweises bildet die

Grundlage für den Wirksamkeitsdialog und
die weitere Qualitätsentwicklung der Arbeit
der einzelnen Einrichtung sowie der Offenen

Kinder- und Jugendarbeit in Bergisch Glad-
bach insgesamt.
Der Wirksamkeitsdialog bezüglich der ein-

zelnen Einrichtungen wirdmit dem Träger _ I
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und dessen Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern

jährlich geführt und protokolliert. Die einzel-
nen Weiterentwicklungen fließen in das Gc-

samtkonzept der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit in Bergisch Gladbach ein.

5.3---Reehtsanspruch-auffinanzielle Entfällt, da Förderverträge abgeschlossen
Förderung werden.

Ein-RechtsanspruchaufGewährungstädt-
sekerZusehüssezu-denBau-und-Eintieh-

tungskosten-sewieu-den-Betriebskosten-von

Einziehtungen-der-Kander-und-Jusendarbeit

besteht-nieht--Die-Förderung-wird-auf-der

mep-derbereitstehendes Haushaltsatttel

&.4—Hrkrafttreten

Die-Riektiinterzur-Förderung-der-Binrieh-
tungen-der-Kinder-und-Tugendarbeit-treten

Gleiehzeitig-verlieren-die-städtisehen-Rieht-

—Besehluss-desRates-v0m30-06-1988—hre

Gültiekeit-

5.5-Inkrafttreten-derzweiten-Änderung
derRiehtlinien

(H-DiezweiteÄnderung-(Pauschalierung)
derf4ebtlinien-(beisfH-4ap-H-trttertelewir-
kend-zum-04-01-.2004-1n-Kraft-Die-im-Ne-

vennber-2002-1n-der-„Zielvereinbarung-Offe-

ne-@inder-undJugendarbeit”aufgehobenen

Regelungen-werden-durch-diese-Neuregelun-
gen-ersetzt:

(2}-DieRegelunsvard-beffistetzum

dureh-den-+ugendhilfeaussehussimSommer
2005-besehlossen-werden.-Ist-die-Anschhiss-

regelung-nieht-verbindlich-bis-zun
30-092005-besehlessen verlängertsieh-die

Laufzeit-dieserRegelung-emmahg-um-ein
Jahr-bis-zum-3412:2006-
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5.6-Inkeafttreten-der-drittenÄnderung
der-Riehtlinten

€H-Bie-Riehthinien-zurFörderung-der
Einriehtungen-der-Kinder-undJu-

gendarbeit-treten-zum-04-042007-3
Kraft

@)-Gieiehzeitig-verkieren-die-städtisehen
RiehtlinienzurZörderung-derEin-
tiehtungen-derKAnder-undJugendar-
beit ZweiteÄnderungreGültig-
keit:


